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Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) - Landesbetrieb - 
Nutzungsbedingungen 

 
 

1. Mit der Bereitstellung von Geobasisinformationen werden dem Lizenznehmer stillschweigend die 
folgenden Nutzungsrechte nach 1.1 und 1.2  eingeräumt: 

1.1 Recht zur internen Nutzung: 

 a) Vervielfältigung und Umarbeitung zum eigenen, auch gewerblichen Gebrauch. 

 b) Nutzung von Geobasisinformationen an einem DV-Arbeitsplatz. Dazu gehört auch die Einstellung 
in ein Local Area Network (LAN), wenn der Zugriff zeitgleich jeweils von nur einem DV-Arbeitsplatz 
aus möglich ist. (Hinweis: Die Nutzung an mehreren DV-Arbeitsplätzen sowie die Einstellung in ein 
LAN mit der Möglichkeit des zeitgleichen Zugriffs von mehreren Arbeitsplätzen aus ist dann zulässig, 
wenn dieses Recht durch Bezahlung des entsprechenden Entgelts erworben wurde.)   

1.2 Recht zur geringfügigen externen Nutzung: 

 a) Präsentation der Geobasisinformationen auf Ausstellungen und dergleichen. 

 b) Herstellung, Veröffentlichung und unentgeltliche Weitergabe von bis zu 100 Vervielfältigungen 
 einer einzelnen Darstellung in analoger Form analog oder als PDF-Dokument in Verbindung mit 
 thematischen Informationen im Kartenbild an Dritte. 

 c) Herstellung, Veröffentlichung und unentgeltliche Weitergabe von bis zu 500 analogen 
 Vervielfältigungen einer einzelnen Darstellung in Verbindung mit thematischen Informationen im 
 Kartenbild an Dritte, wenn diese  Vervielfältigungen die Größe DIN A 4 nicht überschreiten. 

 d) Einstellung einzelner Bilder im Internet mit oder ohne feste Verbindung mit thematischen 
 Informationen im Kartenbild bis zu einem Gesamtumfang von einer Million Pixel je Website (Internet-
 Domain), wenn es sich um eine einzige statische Darstellung von Geobasisinformationen je Website 
 (Domain) handelt, der Zugang unentgeltlich möglich ist und die Quellenangabe nach Nummer 2 als 
 Link auf die Internetseite der LGB ausgeführt wird. 

2. Das Recht nach Nummer 1.1 a) und 1.2 setzt voraus, dass der Lizenznehmer einen deutlich 
sichtbaren Quellenvermerk mit Angabe der Jahreszahl des letzten Datenbezuges anbringt, der wie 
folgt auszugestalten ist: 

 Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB <Jahr der letzten Datenbereitstellung> 

3. Das Recht nach Nummer 1.2 gilt nicht, wenn entgeltfrei bereitgestellte Internetdienste und 
 Internetapplikationen der LGB verwendet werden.  
 
4. Einer eigenen Nutzungserlaubnis (Nutzungsvereinbarung) bedarf es  

 bei jeder Nutzung über die Rechte nach Nummer 1 hinaus.  

 bei jeder Nutzung über die Rechte nach Nummer 1.1 hinaus, wenn die Anwendung des 
Lizenznehmers auf entgeltfrei bereitgestellten Internetdiensten und Internetapplikationen der LGB 
basiert. 

 Es gelten die Nummern 6 bis 8. 
 

5. Der Lizenznehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass außerhalb des Vertragszweckes Dritte keinen 
Zugriff auf die Geobasisinformationen nehmen können und Mitarbeiter diese weder für ihre eigenen 
Zwecke nutzen noch Dritten zugänglich machen. 

 
6.  Die Weitergabe von Geobasisinformationen an einen Auftragnehmer des Lizenznehmers ist zulässig, 

 soweit und solange dies zur Erfüllung eines Auftrages erforderlich ist. Die Weitergabe ist nicht 
zulässig, wenn der Lizenznehmer die Geobasisinformationen über einen Dienst der LGB bezieht. 

 Im Fall der Beauftragung eines Auftragnehmers hat der Lizenznehmer diesen schriftlich zu 
verpflichten, die übernommenen Daten ausschließlich für die Bearbeitung des Auftrags zu verwenden, 
sie in keinem Fall Dritten zugänglich zu machen sowie nach Erfüllung des Auftrags alle bei ihm 
verbliebenen Daten, auch Zwischenprodukte, Arbeitskopien u. dgl. zu löschen sowie dem 
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Lizenzgeber auf Verlangen eine schriftliche Erklärung über die vollständige Löschung der Daten 
abzugeben. 

 
7. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Rechte auf Dritte zu übertragen, es sei 

denn im Rahmen der Beauftragung eines Auftragnehmers gemäß Nr. 6. 
 
8.  Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder Veröffentlichung, Verbreitung oder Präsentation von 

Geobasisinformationen einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk mit Angabe der Jahreszahl des 
letzten Datenbezuges anzubringen, der wie folgt auszugestalten und in digitalen Anwendungen als 
Bildschirmeinblendung auf die Internetseite des Lizenzgebers www.geobasis-bb.de zu verlinken ist: 

 Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB <Jahr der letzten Datenbereitstellung> 

 Bei erlaubnispflichtiger Nutzung ist der Quellenvermerk durch die Nummer der Nutzungsvereinbarung 
zu ergänzen. Beispiel: TK10: © GeoBasis-DE/LGB 2011, GB-D 22/11  

 
9. Werden analoge Vervielfältigungen im Druck hergestellt, ist der LGB innerhalb von zwei Monaten 

nach Erscheinen ein Belegexemplar kostenfrei zuzusenden. 
 
10. Die LGB führt die Geobasisinformationen mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe erfor-

derlichen Sorgfalt. Sie übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit. 
 Festgestellte Fehler sind der LGB mitzuteilen. 
 
11. Der Lizenznehmer haftet dem Lizenzgeber bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, 

 insbesondere bei vereinbarungswidriger Nutzung oder Weitergabe von Daten oder 
Zugangskennungen für Dienste durch den Lizenznehmer oder seine Beschäftigten für den dadurch 
entstandenen Schaden. 

 
12. Wer die Absicht, Geobasisinformationen, die das Gebiet des Landes Brandenburg betreffen, zu 

veröffentlichen oder weiterzugeben, zuvor der bereitstellenden Stelle nicht anzeigt, oder wer 
Geobasisinformationen ohne Hinweis auf das Land Brandenburg als Inhaber der Rechte an den 
Geobasisinformationen veröffentlicht oder weitergibt, handelt ordnungswidrig gemäß § 29 Abs. 1 
Nummer 2 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes. Wer Geobasisinformationen, die das 
Gebiet des Landes Berlin betreffen, unbefugt vervielfältigt oder veröffentlicht, handelt ordnungswidrig 
gemäß § 27 Abs. 1 Nummer 1 des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin. Jede 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Ordnungswidrig hergestellte 
Erzeugnisse können eingezogen werden. 

  
13. Soweit die Geobasisinformationen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt sind, werden Verstöße 

auch aufgrund der im Urheberrechtsgesetz enthaltenen Vorschriften verfolgt. 
 
 
 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

Der Lizenznehmer erkennt die vorstehenden Bedingungen zur  
Nutzungsvereinbarung GB – X ….. an und verpflichtet sich zu ihrer Einhaltung. 

(Ein Exemplar bitte unterzeichnet zurück) 
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   Unterschrift   Stempel 


